
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1938/11/29 2Ob683/38
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 29.11.1938

Norm

ABGB §933 Abs2 III

Rechtssatz

Die Frist zur Geltendmachung des Gewährleistungsanspruches ist gewahrt, wenn der Käufer innerhalb der First das

Anzeichen einer Krankheit des Tieres als Mangel geltend gemacht hat, mag er auch hiebei die Krankheit unrichtig und

erst nach der Klagefrist richtig angegeben haben.
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